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Einmalige Informationspflicht  
zu den ab 01.01.2026 gültigen Netzentgelten  
 
Stand 11.12.2025 

 

 

Zur Stabilisierung der Strompreise hat die Bundesregierung beschlossen, den 
Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) im Jahr 2026 einen staatlichen Zuschuss in Höhe 
von 6,5 Milliarden Euro bereitzustellen (§ 24c EnWG). Dieser Zuschuss reduziert die 
bundesweiten Übertragungsnetzkosten und führt damit zu niedrigeren Netzentgelten für 
alle Stromverbraucherinnen und -verbraucher. 
 
Verteilnetzbetreiber müssen einmalig für das Jahr 2026 aufzeigen, wie sich die 
Netzentgelte in vorgegebenen typischen Abnahmefällen darstellen: 
• einmal unter Berücksichtigung des Zuschusses und  

• einmal als Vergleichswert ohne Zuschuss.  
 
 
 

 
 
 

Typische Abnahmefälle 

Netzentgelt pro Jahr  
 

mit Berücksichtigung 
des ÜNB-Zuschusses 

Netzentgelt pro Jahr 
 

 ohne Berücksichtigung 
 des ÜNB-Zuschusses 

Haushaltskunde 
 in Niederspannung  

mit Jahresverbrauch von 3.500 kWh 
233,25 € 266,15 €  

Gewerbekunde  
in Niederspannung  

mit Jahresverbrauch von 50.000 kWh 
2.070,00 €  2.540,00 €  

Industriekunde 
in Mittelspannung 

mit Jahresverbrauch von 24 GWh  
und 6.000 Jahresbenutzungsstunden 

666.080,00 €  840.160,00 €  

 
 
  
 
 


